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SCHREIBEN [VON AMMANN UND RAT DER STADT ZUG AN DEN GENERALVIKAR
DES BISTUMS KONSTANZ, JOHANN JAKOB MIRGEL]

Ihr Dekan und Pfarrer [Jakob Hauser ] habe ihnen über die Bespre¬

chung , die er , [der Generalvikar ] , wegen ihres Mitbürgers [Jakob]

Keiser mit ihm gehabt , ausführlich Bericht erstattet . Es sei ih¬

nen daher nicht unbekannt , dass Keiser "vermittelst göttlicher gnaden

[die ] priesterliehe wyehung an sich Zu nemmen"  wünsche und zu diesem Zie¬

le hin von ihm , [dem Generalvikar ] , bereits "die ander wyehung"  emp¬

fangen habe.
"Da nun er der dritten langester begierig gewesen wäre , diewyl aber Jhme fur-

gehaltten worden , syn altter solches nitt zwgeben khindte , also bishar still¬

gestanden . Nun aber uff dismal Vor uns erschynen mitt sambtt demm obbemeltten

Ehrwirdigen . . . Decan , der dann uns anzeigtt olt vorgebracht , wye er mitt

üwer G. selbsten synthalben geredt , uff letst gehalttnem Consistorio , da dann

U. G. Jhme befolchen als uff dise Jetzige Zytt des Examens Jhnne ushin [ nach

Konstanz ] zu schicken , begerte derohalben von Uns eyn fürdemus unnd schyn

synes altters , ahn U. G. bester hoffnung derselbigen Zu geniessen . "

Da sich Keiser "Zytt . . . synes ersten anfangs bye Uns priesterlich Geyst-

lieh Unnd ordenlieh getragen"  habe , hätten sie dessen Begehren nicht

abschlagen können und möchten ihn , [den Generalvikar ] , daher in¬

ständig bitten , dem angehenden Priester "syn dispensation vollicklich

Volge [ n] " zu lassen , dies auch in Anbetracht , dass "wier fürwar

Priester mangelbar syndt , auch syns allters halber nicht wytter Jnteressieren



mag, dann nach verlauffung alleyn eynes Quatembers sich daselbige biss Jhn
die 24 Jahr vollkhommblich erstrecken wirt ".

Sie seien voll Zuversicht , dass er ihre Bitte nicht abschlagen

werde , sondern ihnen einmal mehr einen Beweis seiner Wohlgewogen¬
heit zuteil werden lasse.

1) Datum sowie Adresse aufgrund des Originals [ ?] in AH 5/39 erschlossen.

Konzept , von Stadtschreiber Konrad III . Zurlauben - AH 2 , 56
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